30. JULI 1938 - Gesetz über den Sprachengebrauch in der Armee

Konsolidierung

Im Belgischen Staatsblatt vom 24. Oktober 2001 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:
- das Gesetz vom 30. Juli 1955 zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee,

- das Gesetz vom 27. Dezember 1961 zur Einführung des Statuts der Unteroffiziere des aktiven Kaders der Land‑, Luft‑ und Seestreitkräfte,

- den Königlichen Erlass vom 15. Oktober 1963 zur Anpassung des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee an die Rechtsvorschriften über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten,

- das Gesetz vom 10. Juni 1970 zur Abänderung von Artikel 7 § 1 Nummer 2 des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee,

- das Gesetz vom 13. November 1974 zur Abänderung des Grundlagengesetzes vom 18. März 1838 über die Königliche Militärschule und des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee,

- das Gesetz vom 13. Juli 1976 über den Personalbestand an Offizieren und das Statut des Personals der Streitkräfte,

- das Gesetz vom 22. Juli 1980 zur Abänderung von Artikel 10 des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee,

- das Gesetz vom 24. Juli 1981 zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee,

- das Gesetz vom 28. Dezember 1990 zur Abänderung gewisser Bestimmungen über das Statut des Personals der Streitkräfte und des Medizinischen Dienstes.

Die vorliegende Konsolidierung enthält darüber hinaus die Abänderungen, die nach dem 28. Dezember 1990 vorgenommen worden sind durch:
- die Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 20. Mai 1994 über die Statute des Militärpersonals (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 18. Januar 2002),

- das Gesetz vom 26. März 1999 zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 1938 über den Sprachengebrauch in der Armee (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 18. Januar 2002),

- die Artikel 18 bis 25 des Gesetzes vom 22. März 2001 zur Abänderung einiger Bestimmungen über die Statute des Militärpersonals (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 18. Januar 2002),

- Artikel 137 des Programmgesetzes vom 2. August 2002 (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 14. Februar 2003),

- Artikel 67 des Gesetzes vom 27. März 2003 über die Anwerbung von Militärpersonen und das Statut der Militärmusiker und zur Abänderung verschiedener auf das Personal der Landesverteidigung anwendbarer Gesetze (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 2. Februar 2006),

- die Artikel 5 bis 13 des Gesetzes vom 16. Juli 2005 zur Abänderung verschiedener Gesetze über das Statut der Militärpersonen (offizielle deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 2. Februar 2006),

- die Artikel 2 bis 10 des Gesetzes vom 26. April 2009 zur Abänderung verschiedener Gesetze über das Statut der Militärpersonen (deutsche Übersetzung: Belgisches Staatsblatt vom 26. August 2009),
- Artikel 25 des Gesetzes vom 6. Januar 2014 zur Abänderung verschiedener Gesetze infolge der Senatsreform (Belgisches Staatsblatt vom 1. April 2014),
- Artikel 2 des Gesetzes vom 21. November 2016 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen über das Statut der Militärpersonen (Belgisches Staatsblatt vom 28. September 2017).
Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

30. JULI 1938 - Gesetz über den Sprachengebrauch in der Armee

KAPITEL 1 - Verpflichtungen, die den Offizieren und Offizieranwärtern auferlegt sind

Artikel 1 - [Kandidaten müssen gründliche Kenntnisse der französischen Sprache oder der niederländischen Sprache und effektive Kenntnisse der anderen Sprache besitzen, um Zugang zum Dienstgrad eines Unterleutnants oder zu einem gleichgesetzten Dienstgrad im Berufskader der Streitkräfte zu haben oder um in den Berufs- oder Ergänzungskader der Streitkräfte überzu​gehen.]


[Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 2bis wird davon ausgegangen, dass Offiziere der französischen oder der niederländischen Sprachregelung angehören.]

[Art. 1 ersetzt durch Art. 1 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991); Abs. 2 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999)]

Art. 2 - [Kandidaten legen eine Prüfung über gründliche Kenntnisse je nach Wahl der französischen oder niederländischen Sprache und eine Prüfung über Grundkenntnisse der anderen Sprache oder der deutschen Sprache ab, um zu einem Ausbildungslehrgang für Berufsoffiziere zugelassen zu werden.]


Gründliche Kenntnisse einer Sprache werden durch eine Prüfung über die Lehrstoffe nachgewiesen, die im Programm der königlichen Athenäen bis zur letzten Klasse einschließlich enthalten sind.


[Grundkenntnisse der Sprache werden durch eine schriftliche Prüfung nachgewiesen, die aus einer Übersetzung in die zweite Sprache und aus der zweiten Sprache und einem Aufsatz besteht, entsprechend dem Programm für die zweite Sprache der königlichen Athenäen bis zur letzten Klasse einschließlich, Literaturgeschichte und Erklärung eines Textes aus dem Werk eines Schriftstellers ausgenommen.]


Die Prüfung über gründliche Kenntnisse hat zweimal so viel Gewicht wie die Prüfung über Grundkenntnisse.


Die Ausschlussnote für die erste Prüfung entspricht der Hälfte der Höchstanzahl Punkte und die Ausschlussnote für die zweite Prüfung zwei Fünfteln der Höchstanzahl Punkte.


Die Note, die Kandidaten bei der Zulassungsprüfung für die Sprachen erlangt haben, wird für die Endrangordnung mit demselben Wert berücksichtigt, ob die Kandidaten nun die französische oder die niederländische Sprache für die gründlichen Kenntnisse gewählt haben.

[Art. 2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 13. November 1974 (B.S. vom 4. Dezember 1974); Abs. 3 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955)]

[Art. 2bis - [§ 1 - Kandidaten können auf ihren Antrag hin die Prüfung über gründliche Kenntnisse der deutschen Sprache und die Prüfung über Grundkenntnisse je nach Fall der französischen oder der niederländischen Sprache ablegen.


Sie dürfen die anderen Zulassungsprüfungen in deutscher Sprache ablegen.


Im Hinblick auf ihre Zulassung und ihre Ausbildung wird davon ausgegangen, dass sie vorläufig der französischen oder der niederländischen Sprachregelung angehören, je nach der Sprache, für die sie die Prüfung über Grundkenntnisse abgelegt haben.


Die Note, die Kandidaten für die Prüfung über gründliche Kenntnisse der deutschen Sprache erlangt haben, gilt für die Rangordnung als Note für die Prüfung über gründliche Kenntnisse der französischen oder der niederländischen Sprache.


§ 2 - Sobald Kandidaten das erste Ausbildungsjahr bestanden haben, wird davon ausgegangen, dass sie gründliche Kenntnisse der Sprache besitzen, in der sie an dem oben erwähnten Ausbildungsjahr teilgenommen haben; sie gehören somit definitiv der französischen oder der niederländischen Sprachregelung an.


Für Kandidaten auf die besondere Anwerbung [oder auf die laterale Anwerbung] wird jedoch davon ausgegangen, dass sie gründliche Kenntnisse der französischen oder niederländischen Sprache besitzen, wenn sie Inhaber eines Universitätsdiploms sind, das nach dem Studium in dieser Sprache verliehen worden ist.]]

[Art. 2bis eingefügt durch Art. 3 des G. vom 13. November 1974 (B.S. vom 4. Dezember 1974) und ersetzt durch Art. 3 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 21. November 2016 (B.S. vom 23. Dezember 2016)]

Art. 3 - [§ 1 - Damit Berufsoffizieranwärter in den Dienstgrad eines Unterleutnants oder einen gleichgesetzten Dienstgrad bestellt und in diesem Dienstgrad ernannt werden können, müssen sie die Prüfung über effektive Kenntnisse der Sprache der anderen Sprachregelung als derjenigen, der sie angehören, ablegen.


Diese Prüfung zielt darauf ab zu überprüfen, ob die Kandidaten fähig sind, bei einer Einheit der einen oder der anderen Sprachregelung zu dienen.


§ 2 - Die Prüfung besteht aus einem Aufsatz und einem mündlichen Teil.


Bei dem mündlichen Teil müssen die Kandidaten je nach Fall:


1. a) eine Frage über ihre Kunst beantworten, wenn es sich um Offizier‑Arzt-, Offizier‑Apotheker-, Offizier‑Zahnarzt-, Offizier‑Tierarzt- oder Offizier‑Kapellmeister‑Anwärter handelt,


b) eine Frage über die Militärkenntnisse beantworten, die die Kandidaten während ihrer Ausbildung erworben haben, wenn es sich um Offizier-Anwärter handelt, die nicht unter Buchstabe a) erwähnt sind,


2. a) eine theoretische Unterrichtsstunde erteilen oder einen Vortrag halten über ein Thema in Bezug auf ihre Kunst, wenn es sich um Offizier‑Arzt-, Offizier‑Apotheker‑, Offizier‑Zahnarzt‑, Offizier‑Tierarzt‑ oder Offizier‑Kapellmeister‑Anwärter handelt,


b) eine theoretische Unterrichtsstunde über ein militärisches Thema erteilen, das Teil des Ausbildungsprogramms ist, wenn es sich um Offizier-Anwärter handelt, die nicht unter Buchstabe a) erwähnt sind,


3. einen kurzen Text lesen und zusammenfassen,


4. eine Ansprache über ein bestimmtes Thema halten.]

[Art. 3 ersetzt durch Art. 6 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]

Art. 4 - [Kandidaten müssen für die in Artikel 3 erwähnte Prüfung mindestens die Hälfte der Punkte erhalten.


Wenn Kandidaten diese Prüfung nicht bestehen, können sie sie frühestens drei und spätestens zwölf Monate nach der ersten Prüfung erneut ablegen.


Wenn Kandidaten diese zweite Prüfung bestehen, darf die erhaltene Note nicht die Note der ersten Prüfung ersetzen, da allein Letzere für die Festlegung des allgemeinen Durchschnitts der Kandidaten berücksichtigt wird.


[Ungeachtet des Zeitpunktes der Organisation dieser Prüfungen können Kandidaten, die bei einem der beiden Versuche der ersten Teilnahme bestehen, dieses Bestehen geltend machen, um gemäß dem Statut der Militäranwärter eine Revision ihres Dienstalters zu erhalten.]


Wenn Kandidaten diese zweite Prüfung nicht bestehen, setzen sie ihre Ausbildung fort; sie legen im Laufe des folgenden Jahres die Prüfung erneut ab, für die sie über zwei Versuche verfügen. Wenn Kandidaten diese Prüfung nicht bestehen, ist dies definitiv.]


[Das Dienstalter von Kandidaten, die erst bei einem der beiden Versuche der zweiten Teilnahme bestehen, wird um sechs Monate herabgesetzt. Die Ernennung wird jedoch wirksam am gleichen Datum wie demjenigen der in Absatz 4 erwähnten Kandidaten, die keinen Verlust des erworbenen Dienstalters hinnehmen mussten. Kandidaten, die jedoch beim ersten Versuch der zweiten Teilnahme bestehen, verlieren kein Dienstalter, wenn die Teilnahme an dieser Prüfung auf die Unmöglichkeit zurückzuführen ist, die zweite Prüfung der ersten Teilnahme abzulegen, und zwar wegen eines Unfalls oder einer Krankheit infolge eines mit dem Dienst verbundenen Vorkommnisses.]

[Art. 4 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991); Abs. 4 ersetzt durch Art. 18 Nr. 1 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); Abs. 6 eingefügt durch Art. 18 Nr. 2 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001)]


[Art. 4bis - [...]]

[Art. 4bis eingefügt durch Art. 5 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955) und aufgehoben durch Art. 49 Nr. 1 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991)]

Art. 5 - [§ 1 - [Damit Berufsoffiziere Zugang zum Dienstgrad eines Majors oder zu einem gleichgesetzten Dienstgrad haben, müssen sie eine Prüfung über effektive Kenntnisse der Sprache der anderen Sprachregelung als derjenigen, der sie angehören, ablegen.]


Diese Prüfung besteht aus:


1. einem ersten schriftlichen Teil, bei dem den Kandidaten ein Text in der zweiten Sprache vorgelesen wird, den die Kandidaten in dieser Sprache zusammenfassen,


2. einem zweiten schriftlichen Teil, bei dem die Kandidaten einen in der ersten Sprache abgefassten und im Rahmen des Möglichen dem besonderen Kompetenzbereich oder dem Amt der Kandidaten entsprechenden Text aus einer Militärzeitschrift oder einem militärischen Werk in der zweiten Sprache zusammenfassen,


3. [einem mündlichen Teil, bei dem ein in der zweiten Sprache abgefasster und im Rahmen des Möglichen dem besonderen Kompetenzbereich oder dem Amt der Kandidaten entsprechender Text aus einer Militärzeitschrift oder einem militärischen Werk in dieser Sprache zusammengefasst und kommentiert werden muss.]


[Der Vortrag, der die mündliche Prüfung bildet], bildet den Ausgangspunkt eines Gesprächs zwischen den Kandidaten und dem Prüfungsausschuss, bei dem die Sprachkenntnisse der Kandidaten überprüft werden.


Kandidaten müssen für die oben erwähnte Prüfung die Hälfte der Punkte erhalten, um in den Dienstgrad eines Majors [oder in einen gleichgesetzten Dienstgrad] befördert werden zu können.


§ 2  - Die weiter oben vorgesehene Prüfung wird im Laufe des Zeitraums, in dem die Fachprüfungen stattfinden, abgelegt.


Offiziere, die von diesen Fachprüfungen befreit sind, müssen diese Prüfung zum gleichen Zeitpunkt wie Kandidaten mit gleichem Dienstalter, die nicht davon befreit sind, ablegen.


§ 3 - Der König legt die Sprachprüfung für den Zugang zum Dienstgrad eines Reservemajors [oder zu einem gleichgesetzten Dienstgrad] und den Zeitraum, in dem diese Prüfung abgelegt werden muss, fest.]

[Art. 5 ersetzt durch Art. 6 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 5 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999); § 1 Abs. 2 Nr. 3 ersetzt durch Art. 7 Nr. 1 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); § 1 Abs. 3 abgeändert durch Art. 7 Nr. 2 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); § 1 Abs. 4 abgeändert durch Art. 4 Nr. 3 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991); § 3 abgeändert durch Art. 4 Nr.  3 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991)]

Art. 6 - Kandidaten, die die vorgeschriebene Mindestanzahl Punkte für die in Artikel 5 weiter oben erwähnte Prüfung nicht erhalten haben, können spätestens sechs Monate nach der nicht bestandenen Prüfung die Prüfung erneut ablegen.


Wenn die Betreffenden diese zweite Prüfung bestehen, nehmen sie ihren normalen Rang für die Beförderung wieder ein, falls sie vorläufig überholt wurden.


[Wenn sie diese zweite Prüfung nicht bestehen, ist dies definitiv.]

[Art. 6 Abs. 3 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955)]

[Art. 6bis - [Berufsoffiziere müssen gründliche Kenntnisse der Sprache der anderen Sprachregelung als derjenigen, der sie angehören, besitzen, um durch Ernennung oder Bestellung in den Dienstgrad eines Generaloffiziers befördert zu werden.]]

[Art. 6bis eingefügt durch einzigen Artikel des G. vom 24. Juli 1981 (B.S. vom 8. August 1981) und ersetzt durch Art. 6 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999)]


Art. 7 - [§ 1 - Für folgende Personen wird davon ausgegangen, dass sie gründliche Kenntnisse der Sprache besitzen, für die sie nicht die Prüfung über gründliche Kenntnisse in Anwendung von Artikel 2 abgelegt haben:


1. [für diejenigen, denen nach ihrem Studium in dieser Sprache in einer zivilen Lehranstalt für Hochschulunterricht:


a) ein Diplom des Universitätsunterrichts verliehen worden ist,


b) ein Diplom des Hochschulunterrichts des kurzen beziehungsweise des langen Typs verliehen worden ist,


c) ein Zeugnis verliehen worden ist, das das Bestehen einer Ausbildung des ersten, zweiten oder dritten Universitätslehrgangs und die Erteilung von mindestens hundertzwanzig Leistungspunkten bestätigt, ohne dass ihnen ein akademischer Grad verliehen wird,]


2. [für diejenigen, denen ein Nachweis verliehen worden ist, in dem bestätigt wird, dass sie innerhalb eines akademischen Jahres an einer Universität als ordentliche Professoren, Professoren oder Lehrbeauftragte in dieser Sprache mindestens sechzig Unterrichtsstunden erteilt haben,]


3. [für diejenigen, die in dieser Sprache mindestens ein vollständiges akademisches Jahr an den Unterrichten teilgenommen und die Abschlussprüfungen bestanden haben in einer der folgenden Einrichtungen:


a) Königliche Militärschule,


b) […]

c) [...]]


4. [für diejenigen, die die für den Zugang zum Dienstgrad eines Majors oder zu einem gleichgesetzten Dienstgrad vorgesehenen Fachprüfungen in dieser Sprache abgelegt und bestanden haben, nachdem sie ein vollständiges akademisches Jahr an dem Unterricht für Anwärter auf den Dienstgrad eines höheren Offiziers in dieser Sprache teilgenommen haben,]


5. für diejenigen, die eine Prüfung über gründliche Kenntnisse dieser Sprache bestanden haben,


[6. für diejenigen, die in dieser Sprache mindestens ein vollständiges akademisches Jahr an den Unterrichten teilgenommen und die Abschlussprüfungen bestanden haben in einer der ausländischen Militärschulen, die der König bestimmt.]


§ 2 - Die in § 1 Nr. 5 vorgesehene Prüfung über gründliche Kenntnisse der zweiten Sprache wird abgelegt:


1. [entweder während des Ausbildungslehrgangs der Offizieranwärter]


2. oder während der Offizierslaufbahn.


Diese Prüfung besteht aus:


1. drei schriftlichen Teilen:


a) der Analyse eines Textes eines der modernen Autoren, die im Programm der letzten Klasse der königlichen Athenäen der entsprechenden Sprachregelung enthalten sind,


b) der Zusammenfassung eines vorgelesenen Textes,


c) der Übersetzung eines in der anderen Landessprache abgefassten Textes,


2. zwei mündlichen Teilen:


a) einem Vortrag von dreißig Minuten über ein bestimmtes Thema entsprechend dem Fachgebiet der Kandidaten, nach einer Stunde Vorbereitung, während deren die Kandidaten über eine Dokumentation in der Sprache der Prüfung verfügen,


b) einem Gespräch von dreißig Minuten, zuerst über den gehaltenen Vortrag und dann über einen Text, den die Kandidaten laut gelesen haben.


Jedem Teil wird derselbe Gewichtungskoeffizient beigemessen. Kandidaten, die mindestens zwei Fünftel der Punkte für jeden Teil und insgesamt die Hälfte der Punkte erhalten, haben die Prüfung bestanden.


Das Bestehen dieser Prüfung gilt für den Rest der Laufbahn.


§ 3 - Offiziere, für die davon ausgegangen wird, dass sie gemäß den oben erwähnten Kriterien gründliche Kenntnisse dieser Sprache besitzen, werden von der in Artikel 5 vorgesehenen Prüfung über effektive Kenntnisse der Sprache befreit.]


[§ 4 - [Offiziere, die an dem Hochschulunterricht beziehungsweise der Hochschulaus​bildung des Generalstabswesens oder an dem Hochschulunterricht beziehungsweise der Hochschulausbildung der Militärverwalter in der anderen Landessprache teilgenommen und das Hochschulbrevet des Generalstabswesens oder das Hochschulbrevet eines Militärverwalters erhalten haben, können die Bestimmungen von § 1 Nr. 3 geltend machen.]]

[Art. 7 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955); § 1 einziger Absatz Nr. 1 ersetzt durch Art. 8 Nr. 1 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); § 1 einziger Absatz Nr. 2 aufgehoben durch Art. 1 des G. vom 10. Juni 1970 (B.S. vom 19. Juni 1970) und wieder aufgenommen durch Art. 8 Nr. 2 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); § 1 einziger Absatz Nr. 3 ersetzt durch Art. 20 Nr. 1 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz früherer Buchstabe b) aufgehoben durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009); § 1 einziger Absatz Nr. 3 einziger Absatz früherer Buchstabe c) aufgehoben durch Art. 8 Nr. 3 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); § 1 einziger Absatz Nr. 4 ersetzt durch Art. 20 Nr. 2 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); § 1 einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 20 Nr. 3 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); § 2 Abs. 1 Nr. 1 ersetzt durch Art. 8 Nr. 4 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); § 4 eingefügt durch Art. 6 Nr. 4 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991) und ersetzt durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)]
[KAPITEL 1bis - Verpflichtungen, die den Militärgeistlichen auferlegt sind
[Kapitel 1bis mit den Artikeln 7bis und 7ter eingefügt durch Art. 9 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955)]

Art. 7bis - Kandidaten Militärgeistliche zweiter Klasse müssen vor ihrer Ernennung in den aktiven Kader eine Prüfung über effektive Kenntnisse der zweiten Sprache im Verhältnis zu den Erfordernissen ihres Amtes bestehen.


Diese Prüfung besteht aus:


1. einem Aufsatz,


2. einem mündlichen Teil, bei dem die Kandidaten:


- eine Frage über die Militärseelsorge beantworten müssen,


- einen theoretischen Unterricht erteilen oder einen Vortrag halten müssen, die die Militärseelsorge betreffen,


- eine Ansprache über ein bestimmtes Thema in Bezug auf die Militärseelsorge vor der Truppe halten müssen.


Kandidaten müssen für diese Prüfung mindestens die Hälfte der Punkte erhalten, um zum Militärgeistlichen zweiter Klasse ernannt werden zu können. Wenn Kandidaten diese Prüfung nicht bestehen, können sie sie frühestens drei und spätestens zwölf Monate nach der ersten Prüfung erneut ablegen.


Art. 7ter - Militärgeistliche erster Klasse müssen eine Sonderprüfung über effektive Kenntnisse der zweiten Sprache bestehen, bevor sie in den Rang eines Hauptgeistlichen oder in das Amt eines Chefgeistlichen mit dem Rang eines höheren Offiziers befördert werden können.


Diese Prüfung besteht aus:


1. einem schriftlichen Teil, bei dem den Kandidaten ein Text in der zweiten Sprache vorgelesen wird, den die Kandidaten in dieser Sprache zusammenfassen,


2. einem zweiten schriftlichen Teil, bei dem die Kandidaten einen in der ersten Sprache abgefassten Text aus einer Zeitschrift oder einem Werk über die Militärseelsorge in der zweiten Sprache zusammenfassen,


3. einem mündlichen Teil, bei dem die Kandidaten einen in der zweiten Sprache abgefassten Text aus einer Zeitschrift oder einem Werk über die Militärseelsorge in dieser Sprache zusammenfassen und kommentieren.


Kandidaten müssen für diese Prüfung mindestens die Hälfte der Punkte erhalten, um in den Rang eines Hauptgeistlichen oder in das Amt eines Chefgeistlichen mit dem Rang eines höheren Offiziers befördert werden zu können. 


Wenn Kandidaten diese Prüfung nicht bestehen, können sie sie frühestens drei und spätestens zwölf Monate nach der ersten Prüfung erneut ablegen.]
KAPITEL 2 - Verpflichtungen, die den Unteroffizieranwärtern auferlegt sind

Art. 8 - [§1] - [Kandidaten müssen - durch eine Prüfung, bei der sie mindestens die Hälfte der Punkte erzielen müssen - den Nachweis erbringen, dass sie effektive Kenntnisse der Sprache der Sprachregelung, die sie bei der Rekrutierung gewählt haben, besitzen, bevor sie in den Dienstgrad eines Sergeanten oder einen gleichgesetzten Dienstgrad der Kategorie der Berufsunteroffiziere oder der Unteroffiziere des Ergänzungskaders bestellt und in diesem Dienstgrad ernannt werden können.]


[Diese Prüfung betrifft die Lehrstoffe, die im Programm der Studien enthalten sind, die von den Kandidaten zum Dienstgrad eines Sergeanten in diesen Unteroffizierkategorien verlangt werden.]


Unteroffiziere müssen den gleichen Nachweis über Kenntnisse der anderen Sprache erbringen, um in eine Einheit einer anderen Sprachregelung als derjenigen der Einheit, in der sie sich befinden, versetzt zu werden.


[Unbeschadet der Bestimmungen von Absatz 3 wird davon ausgegangen, dass Unteroffiziere der französischen oder der niederländischen Sprachregelung angehören.]


[§ 2 - [Unteroffiziere oder Unteroffizieranwärter, die Inhaber eines Abschluss​zeugnisses der Oberstufe des Sekundarunterrichts sind, das in der Sprache der Sprachregelung, die sie bei der Rekrutierung gewählt haben, beglaubigt oder vom staatlichen Prüfungsausschuss ausgestellt worden ist, werden von der in § 1 vorgesehenen Prüfung befreit, außer wenn die in § 1 erwähnte Prüfung im Rahmen des Übergangs oder des sozialen Aufstiegs abgelegt werden muss und der Auswahlrat der Note für die Rangordnung Rechnung trägt.]


[...]]

[Art. 8 § 1 (frühere Absätze 1 bis 3) nummeriert durch Art. 7 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 21 Nr. 1 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 74 des G. vom 27. Dezember 1961 (B.S. vom 12. Januar 1962); § 1 Abs. 4 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999); § 2 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991); § 2 einziger Absatz (früherer Absatz 1) ersetzt durch Art. 21 Nr. 2 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); § 2 früherer Absatz 2 aufgehoben durch Art. 13 Nr. 1 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]


Art. 9 - Die Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Juli 1932 über die Sprachenregelung im Mittelschulwesen finden Anwendung auf die flämische und die französische Kadettenschule, was den Unterricht in der zweiten Landessprache betrifft.

[KAPITEL 2bis - Verpflichtungen, die Freiwilligen auferlegt sind
[Kapitel 2bis mit Art. 9bis eingefügt durch Art. 22 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001)] 


Art. 9bis - § 1 - Freiwillige müssen - durch eine Prüfung, bei der sie mindestens die Hälfte der Punkte erzielen müssen - den Nachweis erbringen, dass sie effektive Kenntnisse der anderen Sprache besitzen, um in eine Einheit einer anderen Sprachregelung als derjenigen der Einheit, in der sie sich befinden und die der bei der Rekrutierung gewählten Sprache entspricht, versetzt werden zu können.


Diese Prüfung betrifft die Lehrstoffe, die im Programm der Studien enthalten sind, die von Kandidaten Freiwilligen verlangt werden [...].


§ 2 - Freiwillige, die Inhaber eines Diploms oder Zeugnisses sind, das das Bestehen der ersten drei Studienjahre des Sekundarunterrichts oder eines gleichgesetzten Niveaus bestätigt in der anderen Sprache als der von den betreffenden Kandidaten bei der Rekrutierung gewählten Sprache - die der Sprache der Einheit, in der sie dienen sollen, entspricht - werden von der in § 1 vorgesehenen Prüfung befreit.]

[Art. 9bis § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 9 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)] 

[KAPITEL 2ter - Besondere Bestimmungen]
[Unterteilung Kapitel 2ter eingefügt durch Art. 4 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)]

[Art. 9ter - Der König kann sowohl die Niveaus der erforderlichen Kenntnisse einer anderen Sprache als Französisch oder Niederländisch, die Anwärter oder Militärpersonen im Hinblick auf ihre Anwerbung beziehungsweise während ihrer Laufbahn besitzen müssen, als auch die Modalitäten des Erwerbs dieser Sprachkenntnisse festlegen.]

[Art. 9ter eingefügt durch Art. 5 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)] 

KAPITEL 3 - Ausbildungsanstalten

Art. 10 - Bei der Königlichen Militärschule gibt es in jeder [Fakultät] eine französische und eine flämische Abteilung. 


In der einen wird für Kurse, Theorien, Militärausbildung, Unterricht, Innendienst und Verwaltung die französische Sprache benutzt und in der anderen die niederländische Sprache.


[Kurse, praktische Arbeiten und Übungen unter Anleitung, die den Unterricht in einer anderen Landessprache oder einer Fremdsprache betreffen, können in dieser Sprache erteilt werden.]


Jede dieser Abteilungen umfasst eine Anzahl Schüler, die aufgrund der Kadererfordernisse in den Spracheinheiten und der Organisation der Armee bestimmt wird.


Für eine selbe [Fakultät] erfolgen die Zulassungen im Wettbewerbsverfahren [aufgrund einer Rangordnung pro Sprachregelung], welche Sprachregelung auch immer die Kandidaten gewählt haben.


Sollte die Anzahl zugelassener Kandidaten, die einer bestimmten Sprachregelung angehören, die für diese Regelung vorgesehene Anzahl Plätze nicht erreichen, werden gegebenenfalls die Kandidaten, die der anderen Sprachregelung angehören und einverstanden sind, am Unterricht in der Sprache, die sie als zweite Sprache gewählt haben, teilzunehmen, berücksichtigt, bis die Anzahl verfügbarer Plätze erreicht ist.


[...]

[Art. 10 Abs. 1 abgeändert durch Art. 23 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 20. Mai 1994 (B.S. vom 21. Juni 1994); Abs. 5 abgeändert durch einzigen Artikel Nr. 1 des G. vom 22. Juli 1980 (B.S. vom 6. August 1980) und Art. 23 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001); Abs. 7 aufgehoben durch einzigen Artikel Nr. 2 des G. vom 22. Juli 1980 (B.S. vom 6. August 1980)]

Art. 11 - [Niemand darf zum [Direktor des akademischen Unterrichts, Mitglied des Lehrpersonals oder Direktor der Militär- und Sportausbildung] der Königlichen Militärschule bestimmt oder ernannt werden, wenn er nicht gemäß Artikel 2 oder 7 des vorliegenden Gesetzes gründliche Kenntnisse der Sprache der Abteilung, die er leitet, oder des Unterrichts, den er erteilt, nachweist.


[Der zivile Direktor des akademischen Unterrichts und das zivile Lehrpersonal] können den Nachweis der gründlichen Kenntnisse einer Sprache erbringen, wenn sie das Diplom, aufgrund dessen sie angeworben worden sind, in dieser Sprache erhalten haben oder wenn sie ein Zeugnis vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie vor einem zu diesem Zweck gebildeten Prüfungsausschuss [in dieser Sprache die in Artikel 7 § 1 Nr. 5 erwähnte Prüfung über gründliche Kenntnisse] bestanden haben.

[Mitglieder des Lehrpersonals müssen außerdem bei einem Englischtest vor einer vom Generaldirektor der Ausbildung anerkannten Einrichtung mindestens fünfzig Prozent der Punkte erhalten, bevor sie Kurse oder Teile von Kursen in Englisch unterrichten dürfen. Die sprachliche Leistung, die mindestens Stufe 3333 der im "Standardisierungsabkommen (STANAG) 6001" der NATO erwähnten erforderlichen sprachlichen Fertigkeiten erreichen muss, wird in der Anlage zu vorliegendem Gesetz festgelegt.]

Die Organisation der Labore, Museen und Lehrmittel der Schule ist zweisprachig.]

[Art. 11 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 28. Dezember 1990 (B.S. vom 22. Januar 1991); Abs. 1 abgeändert durch Art. 67 Nr. 1 des G. vom 27. März 2003 (B.S. vom 30. April 2003); Abs. 2 abgeändert durch Art. 67 Nr. 2 des G. vom 27. März 2003 (B.S. vom 30. April 2003) und Art. 10 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 6 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)]

Art. 12 - In jeder dieser Abteilungen werden einige durch Königlichen Erlass zu bestimmende Unterrichte in der zweiten Sprache wiederholt.


[...]

[Art. 12 frühere Absätze 2 und 3 eingefügt durch Art. 137 des G. vom 2. August 2002 (B.S. vom 29. August 2002) und aufgehoben durch Art. 7 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)]

Art. 13 - Für Militärübungen werden die Schüler der französischen und der flämischen Abteilung je nach den Erfordernissen der Ausbildung in getrennte Einheiten aufgeteilt oder zusammengeschlossen.


Art. 14 - [...]

[Art. 14 aufgehoben durch Art. 24 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001)] 


Art. 15 - Alle anderen Ausbildungsanstalten, die auf die Prüfung für den Zugang zum Dienstgrad eines Offiziers vorbereiten oder in denen die technischen oder militärischen Kenntnisse von Offizieren oder untergeordneten Gradierten verbessert werden, umfassen eine französische und eine flämische Abteilung. Ansonsten werden die Lehrgänge abwechselnd in französischer beziehungsweise niederländischer Sprache erteilt.


Die in den Artikeln 11, 12 und 13 vorgesehenen Bestimmungen finden Anwendung.


Art. 16 - [Unbeschadet der Anwendung der Bestimmungen der Artikel 12, 13 und 15 können Lehrstoffe, bei denen aufgrund ihrer Art oder ihres beruflichen Gebrauchs innerhalb der Streitkräfte Kenntnisse oder Gebrauch des Englischen unerlässlich sind, den Militärpersonen in dieser Sprache unterrichtet werden. Klassenarbeiten und Prüfungen können in dieser Sprache erfolgen. Diese Bestimmung ist ebenfalls auf multinationale militärische Unterrichts- und Ausbil​dungs​anstalten anwendbar.

Der Minister der Landesverteidigung bestimmt die im ersten Absatz erwähnten Lehr​stoffe.


Wird ganz oder zum Teil an einer Ausbildung in einer anderen als den in Absatz 1 erwähnten ausländischen militärischen Ausbildungsanstalten oder in einer zivilen Lehranstalt in Belgien oder im Ausland teilgenommen, wird für diese Ausbildung beziehungsweise diesen Teil der Ausbildung der in dieser Ausbildungs- beziehungsweise Lehranstalt anwend​baren Sprachenregelung Rechnung getragen.]

[Art. 16 aufgehoben durch Art. 13 Nr. 2 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005) und wieder aufgenommen durch Art. 8 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)]

Art. 17 - [...]

[Art. 17 aufgehoben durch Art. 13 Nr. 2 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]

[Art. 17bis - [...]]

[Art. 17bis eingefügt durch Art. 10 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955) und aufgehoben durch Art. 13 Nr. 3 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]

Art. 18 - In den oben erwähnten Schulen und Ausbildungsanstalten unterstehen die Sprachabteilungen einem einzigen Kommando.

KAPITEL 4 - Sprachengebrauch in den Beziehungen zwischen den Militärbehörden und in den Beziehungen dieser Behörden mit den Verwaltungsbehörden und der Öffentlichkeit

Art. 19 - Die vollständige Ausbildung der Soldaten erfolgt in ihrer Muttersprache.


[Die Soldaten werden zu diesem Zweck nach Spracheinheiten gruppiert, die mindestens so groß sind wie eine Kompanie oder eine entsprechende Einheit.]


[Für deutschsprachige Soldaten kann jedoch gegebenenfalls eine Spracheinheit in der Stärke eines Pelotons gegründet werden.]


[Die Grundausbildung kann für Kandidaten Freiwillige, die für eine verfügbare Stelle in der vorerwähnten Einheit bestimmt werden, in deutscher Sprache erteilt werden.]


[Verwaltungskompanien, die gemischte Einrichtungen oder Einrichtungen mit verschiedenen Sprachregelungen verwalten oder die die Mobilmachung von Einheiten mit unterschiedlicher Sprachregelung vorbereiten müssen, dürfen jedoch aus Soldaten bestehen, die der einen oder der anderen Sprachregelung angehören. Diese Kompanien werden in einsprachige Sektionen aufgeteilt und unterliegen der in Artikel 24 vorgesehenen Regelung.]


[Spracheinheiten werden jeweils zu einem Regiment oder einer entsprechenden Einheit derselben Sprachregelung zusammengeschlossen, wenn ihre Zahl und die Erfordernisse der Organisation der Armee es ermöglichen.]


Einsprachige Regimenter oder entsprechende einsprachige Einheiten werden jeweils zu einer einsprachigen Division zusammengeschlossen, wenn ihre Zahl und die Erfordernisse der Organisation der Armee es ermöglichen.


Es wird davon ausgegangen, dass die Muttersprache der Soldaten diejenige der Gemeinde ist, in der sie für die Miliz eingetragen sind; Personen, die erklären, dass ihre Muttersprache nicht diejenige dieser Gemeinde ist, haben jedoch das Recht zu beantragen, einer Garnison oder einer Einheit einer anderen Sprachregelung zugewiesen zu werden.


[Personen, die in den Gemeinden von Brüssel-Hauptstadt und den Randgemeinden, die in den Artikeln 6 und 7 der am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten erwähnt sind, eingetragen sind, Personen, die in den Gemeinden des deutschen Sprachgebietes des Bezirks Verviers und den Malmedyer Gemeinden, die in Artikel 8 Nr. 1 und 2 derselben koordinierten Gesetze erwähnt sind, eingetragen sind, und Personen, die in den neun Gemeinden des Bezirks Verviers, die in Artikel 16 dieser Gesetze erwähnt sind, eingetragen sind, erklären bei ihrem Erscheinen im Rekrutierungs- und Auswahlzentrum, welches ihre Muttersprache ist.]
[Art. 19 Abs. 2 ersetzt durch Art. 11 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999); neuer Absatz 4 eingefügt durch Art. 8 des G. vom 26. März 1999 (B.S. vom 18. Juni 1999); Abs. 5 (früherer Absatz 3) eingefügt durch Art. 11 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955); Abs. 6 (früherer Absatz 4) eingefügt durch Art. 11 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955); Abs. 9 ersetzt durch Art. 58 des G. vom 13. Juli 1976 (B.S. vom 11. August 1976)]

Art. 20 - Bei der Zuweisung untergeordneter Offiziere für eine bestimmte Einheit wird der Sprachregelung, unter der die Betreffenden ihr Studium in einer militärischen Ausbildungsanstalt absolviert haben, Rechnung getragen, insoweit die Erfordernisse des Dienstes es erlauben.


Art. 21 - Nur untergeordnete Offiziere und Gradierte, die durch eine Prüfung effektive Kenntnisse der deutschen Sprache nachweisen, können einer deutschsprachigen Einheit zugewiesen werden.


Art. 22 - In jeder einsprachigen Einheit wird für Ausbildung, Befehle auf allen Stufen, Verwaltung, Führung und alle anderen dienstlichen Kontakte zwischen Kommando und Offizieren, Gradierten oder Soldaten, zwischen Offizieren, zwischen Offizieren und Gradierten, zwischen Gradierten und zwischen Offizieren oder Gradierten und Soldaten die Sprache dieser Einheit benutzt.


Art. 23 - Militärpersonen, die mit einer technischen Studie, die nicht in den Rahmen ihrer gewöhnlichen Aufträge fällt, beauftragt sind, wird von ihrem Vorgesetzten ausnahmsweise und von Fall zu Fall erlaubt, die Sprache ihrer Wahl zu benutzen.



Art. 24 - In Einheiten mit gemischter Sprachenregelung wird der Sprachengebrauch wie folgt geregelt:


a) Die Bestimmungen von Artikel 22 finden Anwendung auf einsprachige Untereinheiten.


b) Alle dienstlichen Kontakte zwischen Kommando der Einheit und einer einsprachigen Untereinheit erfolgen in der Sprache dieser Untereinheit.


c) Befehle an mehrere Einheiten mit unterschiedlicher Sprachregelung erfolgen in der Sprache der Mehrheit.


d) Dienstmitteilungen an die ganze Einheit erfolgen in den zwei Landessprachen.


e) Die Verwaltung der Einheit erfolgt in der Sprache der Mehrheit der Untereinheiten.


f) Der Sprachengebrauch in den dienstlichen Kontakten zwischen Offizieren, zwischen Offizieren und Gradierten und zwischen Gradierten wird durch Königlichen Erlass geregelt.


Art. 25 - A - In Militärkrankenhäusern und -apotheken wird für Befehle an das Personal, Verwaltung und Führung die Sprache des Gebiets benutzt. Befehle, Bekanntmachungen und Mitteilungen an Kranke werden jedoch in den zwei Landessprachen aufgesetzt.


B - Das Militärkrankenhaus und die Militärapotheke in Brüssel werden als Einheiten mit gemischter Sprachenregelung betrachtet. Die Hälfte des Personals besteht aus Mitgliedern, die effektive Kenntnisse der niederländischen Sprache nachgewiesen haben, und die andere Hälfte aus Mitgliedern, die effektive Kenntnisse der französischen Sprache nachgewiesen haben. In Ermangelung eines Diploms werden die Kenntnisse durch eine angemessene Prüfung nachgewiesen, deren Programm und Organisation durch Königlichen Erlass festgelegt werden. Der Arzt‑Direktor und der verwaltende Offizier müssen ihre Kenntnisse der zwei Landessprachen gemäß den Bestimmungen von Artikel 5 nachweisen.


C - [Der Dienst Empfang und Orientierung], Depots, Parks, Arsenale, Fertigungswerkstätten, regionale Dienste der Pioniertruppen und andere militärische Dienste und Einrichtungen benutzen im Innendienst die Sprache des Gebietes, in dem sie angesiedelt sind. 


Befehle, Bekanntmachungen und Mitteilungen an das Personal werden in den zwei Landessprachen aufgesetzt.


Die weiter oben in Paragraph B vorgesehene Bestimmung findet Anwendung auf Dienste und Einrichtungen, deren Sitz im Brüsseler Gebiet liegt.


Die Sprachenregelung, die die in den Absätzen 1 und 2 aufgezählten Dienste und Einrichtungen in ihren Beziehungen mit den anderen Einrichtungen der Armee anwenden, wird durch Königlichen Erlass festgelegt.

[Art. 25 Buchstabe C abgeändert durch Art. 11 Nr. 2 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]

Art. 26 - Einsprachige Einheiten, Einrichtungen und Dienste bedienen sich in ihren Beziehungen mit den Militärbehörden und dem Ministerium der Landesverteidigung ihrer Sprache.


Übergeordnete Militärbehörden und das Ministerium korrespondieren mit den diesen untergeordneten Einheiten, Einrichtungen und Diensten in deren Sprache.


Einheiten mit gemischter Sprachenregelung richten sich an die Militärbehörden und das Ministerium der Landesverteidigung in niederländischer oder französischer Sprache, je nach der Sprache, in der die Akte über die behandelte Sache angelegt wurde. Diese Regel findet Anwendung auf die Korrespondenz besagter Behörden und besagten Ministeriums mit diesen Einheiten.


Art. 27 - Bekanntmachungen und Mitteilungen, die Behörden an die Öffentlichkeit richten, werden [gemäß den Gesetzen über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten] aufgesetzt.

[Art. 27 abgeändert durch Art. 2 des K.E. vom 15. Oktober 1963 (B.S. vom 23. Oktober 1963)]


Art. 28 - Militärbehörden korrespondieren mit Verwaltungsbehörden in der [durch die Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten] vorgeschriebenen Sprache.

[Art. 28 abgeändert durch Art. 3 des K.E. vom 15. Oktober 1963 (B.S. vom 23. Oktober 1963)]

Art. 29 - [...]

[Art. 29 aufgehoben durch Art. 13 Nr. 4 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]

Art. 30 - Militärbehörden korrespondieren mit Einwohnern der flämischen Gemeinden in niederländischer Sprache, mit Einwohnern der wallonischen Gemeinden in französischer Sprache und mit Einwohnern [von Brüssel-Hauptstadt] je nach Umständen in französischer oder niederländischer Sprache.

[Art. 30 abgeändert durch Art. 4 des K.E. vom 15. Oktober 1963 (B.S. vom 23. Oktober 1963)]

Art. 31 - [§ 1 - Niemand darf zum Prüfer in einer Schule der Streitkräfte ernannt werden, wenn er nicht gemäß Artikel 2 oder 7 gründliche Kenntnisse der Sprache, in der die Kandidaten befragt werden müssen, nachweist.


[Prüfer müssen jedoch bei einem Englischtest vor einer vom Generaldirektor der Ausbildung anerkannten Einrichtung mindestens fünfzig Prozent der Punkte erhalten, bevor sie Kandida​ten in Englisch prüfen dürfen. Die sprachliche Leistung muss die in Artikel 11 Absatz 3 erwähnte Stufe erreichen.]


§ 2 - Der König legt die Anzahl Mitglieder des Prüfungsausschusses, die die in § 1 erwähnte Bedingung erfüllen müssen, fest.


§ 3 - [Wenn Kandidaten im Hinblick auf eine Prüfung zwecks Zulassung zu einem Ausbildungslehrgang in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen bestimmte Prüfungen in deutscher Sprache ablegen, müssen Prüfer und Mitglieder der betreffenden Prüfungsausschüsse gemäß der in § 1 vorgeschriebenen Weise gründliche Kenntnisse der Sprache der Sprachregelung oder der vorläufigen Sprachregelung dieser Kandidaten nachweisen.


Den oben erwähnten Mitgliedern der Ausschüsse stehen jedoch ein oder mehrere zu diesem Zweck vom König bestimmte Militär- oder Zivilsachverständige bei, deren Kenntnisse der deutschen Sprache durch folgende Diplome, Zeugnisse oder Eigenschaften nachgewiesen werden:


1. Diplom eines Lizentiaten der germanischen Philologie mit Deutsch als Hauptsprache,


2. Diplom eines Lizentiaten-Dolmetschers, unter anderem für die Übersetzung in die deutsche Sprache,


3. Diplom eines Lizentiaten-Übersetzers, unter anderem für die Übersetzung in die deutsche Sprache,


4. Eigenschaft eines Staatsbediensteten der Stufe 1, der Inhaber des Dienstgrades eines Übersetzer-Revisors ist, unter anderem für die Übersetzung in die deutsche Sprache, oder eines Übersetzer-Direktors, unter anderem für die Übersetzung in die deutsche Sprache,


5. Eigenschaft eines Offiziers, der in Anwendung von Artikel 2bis die Prüfung über gründliche Kenntnisse der deutschen Sprache abgelegt hat,


6. Eigenschaft eines Offiziers, der Inhaber eines Diploms oder Zeugnisses ist, das die Studien der Oberstufe des Sekundarunterrichts abschließt, insofern der Betreffende sein Studium in deutscher Sprache abgelegt hat.]]

[Art. 31 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 13. November 1974 (B.S. vom 4. Dezember 1974); § 1 Abs. 2 eingefügt durch Art. 9 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009); § 3 ersetzt durch Art. 25 des G. vom 22. März 2001 (B.S. vom 7. April 2001)] 

[Art. 31bis - Es wird eine Kommission für Spracheninspektion eingesetzt, die damit beauftragt ist, die Anwendung des vorliegenden Gesetzes zu überwachen.

 
Diese Kommission besteht aus einem Präsidenten, einem Vize-Präsidenten und sieben Mitgliedern, die vom König für einen Zeitraum von vier Jahren ernannt werden.


[Der Präsident, der Vize-Präsident und vier Mitglieder werden unter den Mitgliedern der Abgeordnetenkammer, die der Kommission für Landesverteidigung angehören, gewählt.]

Die drei anderen Mitglieder werden unter den Generaloffizieren oder den höheren Offizieren [der Streitkräfte] bestimmt.


Die Sekretariatsgeschäfte der Kommission werden von Zivilbeamten des Ministeriums der Landesverteidigung wahrgenommen.


Diese Kommission ist befugt, über die Anwendung des Sprachengesetzes eingereichte Klagen zu überprüfen und vom Minister der Landesverteidigung einen diesbezüglichen Bericht zu beantragen.


Sie teilt dem Minister der Landesverteidigung gegebenenfalls jegliche Bemerkungen oder Empfehlungen, die sie für notwendig erachtet, mit.]

[Art. 31bis eingefügt durch Art. 13 des G. vom 30. Juli 1955 (B.S. vom 13. August 1955); Abs. 3 ersetzt durch Art. 25 des G. vom 6. Januar 2014 (B.S. vom 31. Januar 2014); Abs. 4 abgeändert durch Art. 12 des G. vom 16. Juli 2005 (B.S. vom 10. August 2005)]

Art. 32 - Jedes Jahr legt der Minister der Landesverteidigung den Gesetzgebenden Kammern einen Bericht über die Anwendung des vorliegenden Gesetzes vor.


Art. 33 - Vorliegendes Gesetz wird schrittweise angewandt werden.


Folgende wesentliche Schritte werden jedoch innerhalb der unten festgelegten Fristen unternommen:


a) unverzüglich:


- alles, was die Sprachenregelung der Gradierten und Soldaten betrifft,


- Schaffung der Sprachabteilungen in der Königlichen Militärschule und in anderen Ausbildungsanstalten, mit Ausnahme der Kriegsschule,


- gründliche Prüfung über die zweite Sprache für diejenigen, die es wünschen,


- Befehle,


b) bei Einbeziehung der Klasse 1939:


- Bildung von einsprachigen Regimentern und Divisionen,


c) 1939: Kriegsschule,


d) ab 1. Oktober 1939: Verwaltung. Die Anwendung des Gesetzes beginnt jedoch sofort nach seiner Annahme und wird schrittweise erfolgen, sodass sie am vorerwähnten Datum abgeschlossen ist,


e) ab Ende 1940:


- Sprachenprogramm der Abschlussprüfung der Königlichen Militärschule, der Prüfung für den Übergang in die Übungsschule und der endgültigen Unterleutnantprüfung, via Kader,


f) ab 1. Oktober 1941:


- alles, was die dienstlichen Kontakte zwischen Offizieren betrifft. Die Anwendung des Gesetzes beginnt jedoch sofort nach seiner Annahme und wird schrittweise erfolgen, sodass sie am vorerwähnten Datum abgeschlossen ist.


g) 1943:


- Sprachenprogramm der Prüfung für den Dienstgrad eines Majors.


Art. 34 - Je nach Fortschreiten der Anwendung des vorliegenden Gesetzes werden die Bestimmungen des Gesetzes vom 7. November 1928 über den Sprachengebrauch in der Armee durch diejenigen des vorliegenden Gesetzes ersetzt.
[Anlage]

[Anlage eingefügt durch Art. 10 des G. vom 26. April 2009 (B.S. vom 25. Mai 2009)]
NIVEAU DER ERFORDERLICHEN KENNTNISSE IM ENGLISCHEN, UM IN ENGLISCH UNTERRICHTEN ZU DÜRFEN

HÖRVERSTEHEN "Hören"

Die meisten Äußerungen werden verstanden bei formellen und informellen Gesprächen über praktische, soziale und berufliche Themen, einschließlich über Themen in besonderen Interessen- und Fachbereichen. Verbal wird interaktiv gezeigt, dass er/sie in der Lage ist, einem Gespräch mit Einzelpersonen wirksam zu folgen, das in normalem Tempo in geläufi​ger und klarer Umgangssprache geführt wird. Deutlich wird die Sprache verstanden, die bei interaktiven Versammlungen, Besprechungen und anderen Formen des ausführlichen Austauschs angewendet wird, auch über nicht vertraute Themen und Situationen. Er/sie kann leicht den Hauptaussagen bei Gesprächen zwischen gebildeten Muttersprachlern folgen, ebenso bei Vorträgen zu allgemeinen und fachlichen Themenbereichen, bei Äußerungen klar geführter Telefongespräche und bei Rundfunk- und Fernsehsendungen. Leicht verstanden werden verschiedene Sprachfunktionen wie Vermutungen äußern, Ansichten vertreten, Meinungen äußern und verteidigen, Argumente, Widersprüche und andere Überlegungen vorbringen. Er/sie zeigt, dass er/sie abstrakte Konzepte in Gesprächen über komplexe Themen (aus Bereichen wie Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technologie) einschließlich Themen des eigenen Arbeitsfeldes versteht. Äußerungen werden verstanden, die explizite und implizite Informationen enthalten. Er/sie kann im Allgemeinen zwischen verschiedenen Stilebenen unterschei​den und auch Humor, Gefühlsausdrücke und linguistische Feinheiten oft erkennen. Um Wiederholung, Umschreibung oder Erklärung muss nur selten gebeten werden. Jedoch werden Muttersprachler nicht unbedingt verstanden, wenn sie sehr schnell sprechen oder einen Jargon, eine Regional​sprache oder einen Dialekt verwenden.

MÜNDLICHER GEBRAUCH "Sprechen"

Er/sie kann wirksam an den meisten formellen und informellen Unterhaltungen zu praktischen, sozialen und beruflichen Themen teilnehmen. Er/sie kann leicht über Themen in besonderen Interessen- und Fachbereichen diskutieren. Er/sie verfügt über ausreichende Sprachkenntnisse für die Erfüllung der täglichen beruflichen Aufgaben, so zum Beispiel: auf Einwände eingehen, Aspekte klären, Entscheidungen rechtfertigen, Herausforderungen annehmen, Ansichten vertreten und Meinungen äußern und verteidigen. Er/sie stellt sprach​liche Kompetenz unter Beweis, wenn er/sie Versammlungen leitet, Besprechungen führt, umfangreiche und ausführliche Darlegungen vorbringt, Vermutungen äußert und nicht vertraute Themen und Situationen behandelt. Er/sie kann leicht Informationen und klare Meinungen von Muttersprachlern erhalten. In Gesprächen kann er/sie abstrakte Konzepte über komplexe Themen (aus Bereichen wie Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technolo​gie) einschließlich Themen des eigenen Arbeitsfeldes vermitteln. Er/sie kann umfangreiche Reden halten und die Botschaft korrekt und wirksam mitteilen. Der Gebrauch verschiedener Strukturen ist flexibel und ausgearbeitet. Er/sie kann sich fließend und der Situation entspre​chend ausdrücken. Er/sie sucht nicht nach Wörtern oder Ausdrücken, kann die Sprache richtig und relativ natürlich gebrauchen, kann Konzepte frei entwickeln und seine/ihre Ideen Muttersprachlern leicht verständlich machen. Es ist möglich, dass er/sie einige kulturelle Referenzen, Sprichwörter und Anspielungen nicht ganz versteht, ebenso den Sinn von Feinheiten und Idiomen, er/sie kann aber leicht das Gespräch fortsetzen. Die Aussprache ist möglicherweise nicht akzentfrei. Es können Fehler vorkommen bei Gebrauch von seltenen oder komplexen Strukturen, die der förmlichen Sprache angehören. Trotzdem sind die gelegentlichen Aussprache-, Grammatik- und Wortschatzfehler nicht so schlimm, dass sie sinnentstellend sind, und sie stören den Muttersprachler nur selten.

LESEVERSTEHEN "Lesen"

Er/sie kann eine Auswahl authentisch geschriebener Texte zu allgemeinen und beruflichen Themenbereichen einschließlich nicht vertrauter Themen lesen und sie fast vollständig verstehen. Er/sie ist fähig, durch Lesen zu lernen. Das Verstehen des Textes ist nicht themenabhängig. Er/sie kann verschiedene Arten von Texten lesen, insbesondere Mittei​lungen, Nachrichten und Leitartikel aus der lokalen Presse, die an ein gebildetes Publikum gerichtet sind, persönlicher und beruflicher Briefwechsel, Berichte und Fachar​bei​ten. Er/sie kann sehr leicht Sprachfunktionen verstehen wie zum Beispiel Äußern von Vermutungen, Vertreten von Ansichten und Argumenten, Vorbringen von Klarstellungen und verschiede​ne andere Arten von Darlegungen. Er/sie zeigt, dass er/sie abstrakte Konzepte über kom​plexe Themen (aus Bereichen wie Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Techno​logie) einschließlich Themen des eigenen Arbeitsfeldes versteht. Er/sie kann Unterlagen fast immer richtig interpretieren, Ideen verbinden und "zwischen den Zeilen lesen" oder implizite Informationen verstehen. Er/sie kann im Allgemeinen verschiedene Stilebenen unterscheiden und auch Humor, Gefühlsausdrücke und linguistische Feinheiten des geschriebenen Textes oft erkennen. Unverständnis eines handgeschriebenen Textes ist sehr selten. Er/sie kann das Wesentliche aus komplizierten Texten einer sehr hohen Stufe verstehen, ohne notwendiger​weise alle Feinheiten zu erkennen. Er/sie kann nicht immer Texte in allen Einzelheiten verstehen, die eine sehr komplizierte und ungewöhnliche Struktur oder selten gebrauchte Ausdrücke aufweisen oder in einer Sprache verfasst sind, die einen hohen Grad an kulturellen Allgemeinkenntnissen abverlangt. Die Lesege​schwindigkeit kann langsamer sein als beim Muttersprachler.

SCHRIFTLICHER GEBRAUCH "Schreiben"

Er/sie kann wirksam formellen und informellen Briefwechsel führen zu praktischen, sozialen und beruflichen Themen. Er/sie kann leicht Schriftstücke in besonderen Kompetenz​bereichen verfassen. Er/sie kann die Schriftsprache dazu verwenden, um Abhand​lungen, Analysen, Vermutungen und ausführliche Erklärungen, Erzählungen und ausführ​liche Beschreibungen zu erstellen. Er/sie kann schriftlich abstrakte Konzepte über komplexe Themen (aus Bereichen wie Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technologie) einschließ​lich Themen des eigenen Arbeitsfeldes vermitteln. Die Technik für die Erstellung umfang​rei​cher Texte kann dem Muttersprachler einigermaßen fremd scheinen, aber dem Sinn nach ist es richtig. Die Verbindung zwischen den Ideen und deren Ausführung ist deutlich und die Hauptideen sind kohärent geordnet unter Berücksichtigung des Zwecks des Textes. Die Übergänge sind meistens gelungen. Er/sie beherrscht Strukturen, Wortschatz, Rechtschrei​bung und Satzzeichensetzung in ausreichendem Maße, um die Schreibabsichten klar erkenn​bar zu machen. Fehler sind selten, nicht sinnentstellend und stören den Muttersprachler nur selten. Auch wenn die Schreibweise manchmal fremd scheint, ist sie dem Kontext angepasst. Wenn ein Schriftstück gänzlich den Anforderungen eines Muttersprachlers entsprechen soll, ist eine Überarbeitung nötig.
